
Betr.: Gem. Kritzmow, 1. Änderung des B-Plans Nr. 04 (Entwurf v. 03.04.2019)  
Übersicht zur Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 13 (2) BauGB  

 
Nr.     Anschrift Versand 

der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Anregungen, Hinweise 
 
 

Berücksichtigung 
1. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 

Erich-Schlesinger-Straße 35,  
18059 Rostock 
poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

03.05.19 
 

1 
@ 
 

 28.05.19 - 

8. Straßenbauamt Stralsund 
Greifswalder Chaussee 63b 
18439 Stralsund 
Karin.Gorkenant@sbv.mv-regierung.de 

03.05.19 @  22.05.19 - 

16. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
August-Bebel-Straße 3 
18209 Bad Doberan 
Bernd.Grundmann@lkros.de, 
Susann.Ehrlich@lkros.de 

03.05.19   4 
@ 

 06.06.19 (Fristüberschreitung) 
- Entwicklungsgebot 
FNP (§ 8 (2) BauGB) 
- Entzug der Erschlie-
ßung für FS 11/13 
-Löschwasserbereit-
stellung 

vollständig berücks. 
18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 

Carl-Hopp-Straße 1 
18069 Rostock 
post@wwav.de 

03.05.19 @  28.05.19 - Versickerung RW 
- öff. TW-Leitung auf 
FS 11/16 beachten 
(Schutzstreifen 4 m) 

vollständig berücks. 
18.2 Nordwasser GmbH 

Carl-Hopp-Straße 1 
18069 Rostock 
karin.plato@nordwasser.de 
 

- 
12.06.19 

 
@ 

 28.05.19 
12.06.19 

-Hinweis Versicke-
rungsnachweis; que-
rende TW-Leitung 

teilweise berücks. 

29. Industrie- und Handelskammer Rostock 
Ernst-Barlach-Str. 1-3 
18055 Rostock     
temps@rostock.ihk.de 

03.05.19 @  06.06.19 -  
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Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 1 

16. Landkreis Rostock 06.06.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

(Die Stellungnahme kann gem. § 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, da sie außerhalb der 
Beteiligungsfrist eingegangen ist.) 

  

 

 

 

 

 

Zu 2.: Im wirksamen FNP ist der Änderungsbe-
reich hinreichend eindeutig als Mischgebiet dar-
gestellt. 

Die Planänderung ist gem. § 8 (2) BauGB aus 
dem FNP entwickelt. 

 

 

 

 

Zu 3.: Die bisherige B-Plan-Festsetzung über eine Verkehrsfläche begründet eine berechtigte 
Erwartung jedoch keinen Anspruch auf Erschließung (§§ 123 ff. BauGB). Der B-Plan sichert ledig-
lich die Bereitstellung ausreichender Flächen für die Erschließung. 
Im konkreten Fall hat der Eigentümer des FS 11/13 gegenüber der Gemeinde m. Schr. v. 
21.10.93 auf eine öff. verkehrliche Erschließung des Baugrundstücks verzichtet. Die Anbindung 
an die öff. Verkehrsfläche wird gem. § 4 (1) LBauO über eine befahrbare, öff.-rechtl. gesicherte 
Zufahrt vom Wilsener Weg gewährleistet. Dazu liegt die Erklärung v. 12.12.1993 über ein Wege-
recht über das FS 11/15 sowie eine am 26.08.2002 grün gestempelte Lageplan-Einzeichnung in 
den Bauakten vor. Da beide Unterlagen nicht die Voraussetzungen für eine öff.-rechtliche Siche-
rung erfüllen, wurde dem Eigentümer des FS 11/13 empfohlen, eine Sicherung durch Baulast- 
oder Grundbucheintragung zu vervollständigen. Entsprechend der Anregung wird die dafür er-
forderliche Fläche im Änderungsplan als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten in Überein-
stimmung mit der Baugenehmigung v. 26.08.2002 festgesetzt. 
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16. Landkreis Rostock 06.06.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
Brandschutz: 

 
 

 

Unter Beachtung des Hinweises wird die bisherige Geschossflächenzahl beibehalten (GFZ 0,6). 
Die TW-Leitung im Seitenraum der Satower Straße führt Löschwasser für einen Bedarf bis max. 
48m³/h mit. Bei einen höheren Löschwasserbedarf kann die Gemeinde den pflichtgemäßen 
Grundschutz deshalb nicht gewährleisten. Die Überprüfung der Planungsziele sowie eine zusätz-
liche Abstimmung mit dem betroffenen Grundstückseigentümer (FS 11/15) und eine Analyse der 
bisher erreichten Baudichte ergab, dass die angestrebte Einfügung eines Wohnhauses auf dem 
Betriebsgrundstück bei der GRZ 0,6 hinreichend möglich ist. 

 

Die Anregungen/Hinweise wurden vollständig berücksichtigt. 
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18.1 WWAV 03.06.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

 

 

Auf die Leitungsbestände wurde in der Planbegründung ergänzend hingewiesen (Pkt. 3). Auf-
grund der Stellungnahme v. 12.06.2019/ Nordwasser GmbH wurde im B-Plan auf die Festset-
zung von Flächen mit Leitungsrechten verzichtet. 

Die sonstigen Hinweise berühren keine Regelungsinhalte des B-Plans. 

 

Die Anregungen/Hinweise wurden vollständig berücksichtigt. 
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18.2 Nordwasser GmbH 28.05., 12.06.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 
 
 

 

 

 

Dem Hinweis kann nicht gefolgt werden. Nach § 3 (1) der Abwassersatzung des WWAV besteht 
das Anschlussrecht an den öff. Regenwasserkanal ohne einen Nachweisvorbehalt über die Ver-
sickerungsfähigkeit des Baugrundes. Regelungsinhalte des B-Plans bleiben gleichwohl unbe-
rührt. 

  

Auf die TW-Leitung / Schutzstreifenbreite / Anpflanzverbote wurde in der Planbegründung ergän-
zend hingewiesen (Pkt. 3). Aufgrund der Stellungnahme v. 12.06.2019/ Nordwasser GmbH wur-
de im B-Plan auf die Festsetzung von Flächen mit Leitungsrechten verzichtet. 

 

Die Anregungen/Hinweise wurden teilweise berücksichtigt. 
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